
Urheberrechts-Lizenzvertrag 
 
Zwischen 
 
 
dem Verein Dialog Textil-Bekleidung 
Am Werbering 5 
85551 Heimstetten bei München 
 
 
vertreten durch den Vorstand 
 
 

- nachstehend Lizenzgeber (LG) genannt – 
 
 
und 
 
 
der Firma 
… (Name) 
… (Sitz) 
 
 
vertreten durch ihren Geschäftsführer 
 
 

- nachstehend Lizenznehmer (LN) genannt –  
 

 
Präambel 

 
LG hat Formulare für die Textil- und Bekleidungsindustrie entwickelt, die bisher in 
Papierform seinen Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern entgeltlich zur Verfügung 
gestellt wurden. 
 
 
Diese Formulare werden in Zukunft auch als Dateien auf CD, als Word-Dokument 
per e-mail oder über die Web-Site des LG den Mitgliedern und Nichtmitgliedern ent-
geltlich zur Verfügung gestellt. 
 
 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Formulare Urheberrechtsschutz  
genießen. 
 
 
Der LN möchte diese Formulare in seinem Betrieb benutzen. 



§1 Definitionen 
 

 
 
(1) „Formulare bezeichnen alle in Papierform und/oder als Dateien vom LG an den 

LN weitergegebene Schemata, einschließlich zugehöriger up-dates, die vom LN 
als Formulare benutzt werden. 

 
 
(2) „Vertragsgebiet“ bedeutet weltweit. 
 
 
 

§2 Lizenz 
 
 

(1) LG gewährt LN für die Dauer dieses Vertrages eine Lizenz, die Formulare im Ver-
tragsgebiet zu benutzen. 

 
 
(2) LG gewährt LN das Recht, die Formulare an eventuelle firmeninterne Anforde-

rungen anzupassen, ohne jedoch die urheberrechtliche Eigenart der Formulare 
zu verändern. 

 
 
 

§3 Übertragung und Unterlizenzen 
 
 
LN ist nicht berechtigt, die Lizenz an Dritte zu übertragen oder Unterlizenzen zu ertei-
len. 
 
 
 

§4 Lizenzzahlung 
 

 
(1) Für die Benutzung der vertragsgegenständlichen Rechte zahlt LN an LG für jedes 

einzelne Formular und jeweilige Sprache des Formulars pro Jahr € 60,-- als  
Mitglied und € 120,-- als Nichtmitglied. 

 
 
(2) In dieser Lizenzgebühr sind enthalten alle Änderungen, die sich während des lau-

fenden Kalenderjahres aufgrund von Gesetzen oder Bestimmungen ergeben. LN 
wird vom LG automatisch unterrichtet und mit den erforderlichen up-dates ver-
sorgt. 
 

 
(3) Die Lizenzgebühr wird für jedes Kalenderjahr erneut fällig. 



§5 Warenzeichen und Herkunftshinweis 
 
 

LN hat nicht das Recht, außer beim Urheberrechtshinweis, den Firmennamen oder 
irgendwelche Warenzeichen des LG zu benutzen. 
 
 
 

§6 Vertragslaufzeit 
 
 
Der Vertrag wird auf die Dauer von einem Jahr abgeschlossen. Er verlängert sich 
jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf von einer der Parteien ge-
kündigt wird. 
 
 
 

§7 Vertragsbeendigung 
 
 
Eine Kündigung aus wichtigem Grund ist insbesondere bei Vorliegen einer der fol-
genden Gründe möglich. 
 
 
(1) Bei Verstoß der anderen Vertragspartei gegen eine der Vertragspflichten dieses 

Vertrages und fruchtlosem Ablauf einer Frist von zehn Tagen nach Abmahnung 
durch die andere Partei. 

 
 
(2) Antrag auf Eröffnung des Konkurs- oder Vergleichsverfahrens über das Vermö-

gen des LN oder Einstellung der Zahlungen. 
 
 
(3) Wesentliche Änderung in der Kontrolle über den LN, insbesondere Übernahme 

bzw. wesentliche Einflussnahme durch eine Drittfirma. 
 
 
(4) Für LG im Falle des Bestreitens der Urheberrechtsschutzfähigkeit der Formulare 

durch LN. 
 
 
 

§8 Rechte nach Vertragsende 
 
 

Alle Rechte von LN an der Benutzung der Formulare und den übermittelten up-dates 
enden bei Beendigung des Vertrages. 



§9 Salvatorische Klausel 
 
 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Ver-
trag eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen hier von unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame 
Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am 
nächsten kommt; das gleiche gilt im Falle einer Lücke. 
 
 
 

§10 Änderungen des Vertrages  
 
 

Jede Änderung dieses Vertrages bedarf zur Wirksamkeit der Schriftform, Nebenab-
reden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen worden. 
 
 
 

§11 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
 
 
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die Zuständigkeit der Kammer für Ur-
heberrecht oder der Patentstreitkammer des LG München I vereinbart. Anzuwenden-
des Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
 
 
München, den…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………….…..…..……….    …………….……..…………….... 
Dialog Textil-Bekleidung      (Name des LN) 


